
AMTSBLATT
d e r  S t a d t  H e r t e n

Inhaltsverzeichnis Seite 
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Herten 
Bauleitplanung 
„Neue Zeche Westerholt“ 
28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Herten „Änderungsbereich: Neue Zeche
Westerholt, östlicher Teil“
Bauleitplanung
„Neue Zeche Westerholt“
Bebauungsplan Nr. 185.1 „Neue Zeche Westerholt, südöstlicher Teilbereich“
Bauleitplanung
„Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“
Flächennutzungsplan der Stadt Herten, 34. Änderung
- Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplans
Bauleitplanung 
„Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ 
Bebauungsplan Nr. 194 
- Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
Öffentliche Bekanntmachung der Fundsachenversteigerung  
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener Stadtwerke GmbH  
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Copa Ca Backum Herten GmbH   
Dieses Amtsblatt enthält an dieser Stelle zwei öffentliche Bekanntmachungen über die öf-
fentliche Zustellung von Schriftstücken, welche digital nicht veröffentlicht werden dürfen. 
Die gedruckte Ausgabe kann während der Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt Herten, 
Kurt-Schumacher-Str. 2, 45699 Herten, kostenlos abgeholt werden. 

2-3
4-7

8-12

13-15

16-19

20 
21-24
25-29
30-34
35-37

38

Herausgeber und Druck: 
Stadt Herten 
„Der Bürgermeister“ 

Redaktion: Bürgermeisteramt 

Erscheinen: bei Bedarf 

Ausgabe: kostenlos im Rathaus der  
Stadt Herten 

Ausgabenummer: 21/2025 
Ausgabetag: 17.10.2025 
Jahresabonnement:        25,00 € 

Bestellung im Rathaus: 
Zimmer:       107 
Telefon:       02366 / 303-219 
E-Mail:          a.aberspach@herten.de
Homepage:  www.herten.de 



Bekanntmachungsanordnung 

Die Satzung vom 14.10.2025 zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021, die 
der Rat in seiner Sitzung am 08.10.2025 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der 

Satzung vom 14.10.2025 zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021 

mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt und nach § 2 Abs. 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung 
verfahren worden ist.  

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herten vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Herten, 14.10.2025 

Gez. 

Matthias Müller 
Bürgermeister 
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Der Bürgermeister  

 

Satzung vom 14.10.2025 

zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021 

 

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder 
aufgrund des § 7 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Absatz 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, folgende Satzung 
beschlossen: 

 

§ 1 

§ 17 (1) wird ersatzlos gestrichen. 

 

§ 2 

Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Herten vom 06.04.2021 tritt am Tag nach Ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 für die Bauleitplanung „Neue 

Zeche Westerholt“, 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Herten, Änderungs-

bereich: Neue Zeche Westerholt, östlicher Teil“ die Vorlage zur Genehmigung gemäß § 6 

Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.  

Gemäß § 6 (4) Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist mit Ablauf der einmonatigen Frist die Ge-

nehmigungsfiktion mit Wirkung zum 15.09.2025 (Az. der Bezirksregierung Münster: 

35.02.01.600-006/2025.0002) eingetreten. Die Genehmigung gilt damit gemäß § 6 Abs. 4 

Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) als erteilt. 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 2 Abs. 3 und 4 der Verordnung über 

die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) in der zurzeit 

gültigen Fassung in Verbindung mit § 22 der Hauptsatzung der Stadt Herten in der zurzeit 

gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht. 

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache die Erteilung der Genehmigung öf-

fentlich bekannt. (§ 2 Abs. 4 Nr. 1 BekanntmVO). 

Gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann die 

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, 

sonstige ortsrechtlichen Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs 

Monaten seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennut-

zungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

 

Herten, den 08.10.2025 

 

 

gez. 

Matthias Müller 

 

Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

der Genehmigung und der Wirksamkeit der Bauleitplanung „Neue Zeche Westerholt“, 28. 

Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Herten „Änderungsbereich: Neue Zeche 

Westerholt, östlicher Teil“ 

 

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 zur Bauleitplanung „Neue 

Zeche Westerholt“, die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Herten 

„Änderungsbereich: Neue Zeche Westerholt, östlicher Teil. Der Begründung zu dieser 

Flächennutzungsplanänderung wurde zugestimmt. Ein Umweltbericht ist im Planverfahren 

erstellt worden und liegt bei. 

Die Bezirksregierung Münster hat mit Schreiben vom 16.09.2025 der Stadt Herten 

mitgeteilt, dass für die am 09.07.2025 beschlossene 28. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Stadt Herten „Änderungsbereich Neue Zeche Westerholt, 

östlicher Teil“ nach Ablauf der Frist die Genehmigungsfiktion eingetreten ist. 

Die Bekanntmachung der Bezirksregierung vom 16.09.2025  

– Az.: 35.02.01.600-00672025.0002 hat folgenden Wortlaut 

Gemäß § 6 Abs. 4 Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist nach Ablauf der Frist die 

Genehmigungsfiktion mit Wirkung zum 15.09.2025 eingetreten. 

Münster, 16.09.2025 

Bezirksregierung Münster 

Az.: 35.02.01.600-006/2025.0002 

Im Auftrag 

 

Gez. T. Kruse 

 

Der räumliche Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung ist aus dem 

Übersichtplan (Anlage 1) ersichtlich. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 28. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam. 

Die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung, der Umweltbericht, die 

zusammenfassende Erklärung sowie die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften 

können im Rathaus der Stadt Herten, Bereich Stadtplanung, Raum 321, Kurt-Schumacher-

Straße 2, 45699 Herten während folgender Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Montag 8:00-16:00 Uhr 

Dienstag und Mittwoch 8:00-12:30 Uhr 

Donnerstag 8:00-12:30 und 14:00-17:30 Uhr 

Freitag 8:00-12:30 

 

Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Informationen zur Planung sind 

auch unter www.o-sp.de/herten einsehbar.  
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Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des BauGB und der 

Gemeindeordnung (GO NRW) wird hingewiesen: 

 

1. § 215 Abs. 1 BauGB. 

 

„Unbeachtlich werden 

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 

Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser 

Flächennutzungsplanänderung schriftlich gegenüber der Stadt Herten unter Darlegung des 

die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt 

entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.“ 

 

 

 

 

Herten, den 08.10.2025 

 

 

gez. 

Matthias Müller 

 

 

 

Bürgermeister 
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Anlage 1 
Bauleitplanung „Neue Zeche Westerholt“ 
Flächennutzungsplan der Stadt Herten, 28. Änderung 
„Änderungsbereich: Neue Zeche Westerholt, östlicher Teil“ 
 
- Übersichtsplan 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 zur Bauleitplanung „Neue Ze-

che Westerholt“ den Bebauungsplan Nr. 185.1 „Neue Zeche Westerholt, südöstlicher Teilbe-

reich“ gemäß §10 des Baugesetzbuchs (BauGB) als Satzung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185.1 „Neue Zeche Westerholt, süd-

östlicher Teilbereich“ ist im anliegenden Übersichtsplan (Anlage 1) kenntlich gemacht.  

Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem 

Ortsrecht (BekanntmVO) bestätige ich hiermit, dass der Wortlaut des Beschlusses zum Be-

bauungsplan Nr. 185.1 mit dem Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 09.07.2025 über-

einstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache den Bebauungsplan Nr. 185.1 „Neue 

Zeche Westerholt, südöstlicher Teilbereich“ öffentlich bekannt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften ge-

mäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 

z.Zt. gültigen Fassung gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-

nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit seiner Verkündung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn 

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt, 

b. der Satzungsbeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-

den, 

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 

Mangel ergibt. 

 

 

Herten, den 08.10.2025 

 

 

gez. 

Matthias Müller 

 

Bürgermeister 
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Anlage 1 

Bauleitplanung 

„Neue Zeche Westerholt“ 

Bebauungsplan Nr. 185.1 

„Neue Zeche Westerholt, südöstlicher Teilbereich“ 

 

- Übersichtsplan/Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185.1 
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B E K A N N T M A C H U N G 

 

Bauleitplanung „Neue Zeche Westerholt“ 

Bebauungsplan Nr. 185 .1 „Neue Zeche Westerholt, südöstlicher Teilbereich“ 

 

Satzungsbeschluss  

  

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 09.07.2025 die folgenden Beschlüsse 

gefasst: 

 

 

Zur Bauleitplanung „Neue Zeche Westerholt“ Bebauungsplan Nr. 185 „Neue Zeche 

Westerholt, östlicher Teil“ wurden folgende Beschlüsse gefasst: 

 

1. Der Bebauungsplan Nr. 185 „Neue Zeche Westerholt, östlicher Teil“ wird in die 

folgenden zwei Teilbereiche geteilt: 
 

a. Bebauungsplan Nr. 185.1 „Neue Zeche Westerholt, südöstlicher Teilbereich“  

Bereich zwischen Egonstraße, Geschwisterstraße, Ringstraße, südlich Grundstücksgrenze 

Grünstraße Nr. 5-47, südliche Grundstücksgrenze Bahnhofstraße Nr. 79, östlich 

Grundstücksgrenze Bahnhofstraße Nr. 80-82, nördlich Grundstücksgrenze Nr. 69, 
Bahnhofstraße, westlich Grundstücksgrenze Nr. 69-73, Trasse der Hamm Osterfelder Bahn, 

Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herten 

b. Bebauungsplan Nr. 185.2 „Neue Zeche Westerholt, nordöstlicher Teilbereich“ 

Bereich östlich Stadtgrenze Gelsenkirchen/Herten, nördlich Egonstraße, teilweise ehemaliger 

Zechenparkplatz  

Anlage 1.1: Übersicht über den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 185.1 und  

     Nr. 185.2 

Anlage 1.2: Übersicht über den Bebauungsplan Nr. 185.1 

Anlage 1.3: Auflistung der im Bebauungsplan Nr. 185.1 liegenden Flurstücke 

 

2. Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 185.1 „Neue Zeche Westerholt, südöstlicher 

Teilbereich“ wird weitergeführt  

 

3. Dem Umgang mit den vorgebrachten Hinweisen und Anmerkungen aus der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB) und der in Anlage 2 dargestellten 

Abwägung wird zugestimmt. 
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4.  Dem Umgang mit den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) und der in Anlage 3 

dargestellten Abwägung wird zugestimmt.  
 

5. Dem Umgang mit den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB) in 

der Zeit vom 23.12.2024 bis 21.02.2025 vorgebrachten Stellungnahmen und der in der 

Anlage 4 dargestellten Abwägung wird zugestimmt. 

 

6. Dem Umgang mit den vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB), die zum ausgelegten Planentwurf in der 

Zeit vom 23.12.2024 bis 21.02.2025 vorgebracht wurden und in der Anlage 5 

dargestellten Abwägung wird zugestimmt. 

 

7. Der Rat beschließt den Bebauungsplan Nr. 185. 1 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) als 

Satzung. 
Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB tritt der Satzungsbeschluss für die im Bebauungsplan 
festgesetzte Folgenutzung auf den ehemals mit einer Bahnnutzung belegten Flächen erst nach 

Freistellung von Bahnbetriebszwecken (Entwidmung) in Kraft. 

 

8. Die in Anlage 7 beigefügte Begründung (Teil A) zum Bebauungsplan Nr. 185.1 mit 

Umweltbericht (Teil B) wird zugestimmt. 

 

 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 185.1 „Neue Zeche Westerholt, 

südöstlicher Teilbereich“ in Kraft. Diese Bekanntmachung tritt an die Stelle der sonst für 

Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 

Der Bebauungsplan mit Begründung und Umweltbericht sowie der zusammenfassenden 

Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird im Rathaus der Stadt Herten, Bereich Stadtplanung, 

Raum 321, Kurt-Schumacher-Straße 2, 45699 Herten während folgender Öffnungszeiten zu 

jedermanns Einsicht bereitgehalten: 

 

Montag               8:00—16:00 Uhr 

Dienstag und Mittwoch 8:00—12:30 Uhr 

Donnerstag   8:00—12:30 und 14:00 bis 17:30 Uhr 

Freitag    8:00—12:30 Uhr 

Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Informationen zur Planung sind auch 

unter www.o-sp.de/herten einsehbar.  

Auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB) und 

der Gemeindeordnung (GO NRW) wird hingewiesen: 

1. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
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„(3) Der Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 

42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 

Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 

dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  

(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 

Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in § 44 Absatz 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 

Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“ 

2. § 215 Abs. 1 BauGB 

„Unbeachtlich werden  

1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 

und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich 

gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 

geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 

BauGB beachtlich sind.“ 

 

 

Herten, den 08.10. 2025 

 

 

gez. 

Matthias Müller 

 

Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 den Beschluss zur Änderung 

des Flächennutzungsplans, Bauleitplanung „Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule““ Flächennut-

zungsplan der Stadt Herten, 34. Änderung beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich der 34. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Herten 

Änderungsbereich „Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ ist im anliegenden Übersichtsplan (An-

lage 1) kenntlich gemacht.  

Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem 

Ortsrecht (BekanntmVO) bestätige ich hiermit, dass der Wortlaut des Beschlusses zur 34. 

Änderung des Flächennutzungsplans mit dem Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 

08.10.2025 übereinstimmt und dass nach §2 Abs.1 und § 2 Abs. 2 der BekanntmVO verfah-

ren worden ist. 

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache den Beschluss zur 34. Änderung des 

Flächennutzungsplans, Bauleitplanung „Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ öffentlich bekannt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen diesen Offenlagebe-

schluss nach Ablauf eines Jahres seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 

kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) der Offenlagebeschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 

worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 

die den Mangel ergibt. 

 

 

Herten, den 14.10.2025 

 

 

gez. 

Matthias Müller  

 

Bürgermeister 
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                                                                                                                                                                              Anlage 1 
 
Bauleitplanverfahren 
„Ersatzneuďau Rosa-Parks-SĐhule“  
Flächennutzungsplan der Stadt Herten, 34 Änderung 
 

- Bereich der 34. FNP-Änderung / M 1:10.000 
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B E K A N N T M A C H U N G 

Bauleitplanung 
"Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ 
Flächennutzungsplan der Stadt Herten, 34. Änderung 
- Beschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes 
 __________________________________________________________________________________ 

 

 

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 den folgenden Beschluss zur 

Bauleitplanung „Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ gefasst: 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Herten ist gemäß § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) im 

Bereich südlich der Westerholter Straße zwischen Lupinenweg im Westen. Zum Rodelberg im 

Osten und der angrenzenden Bestandsbebauung im Süden (Löwenzahnweg, Kamillenweg und 

Schlehenkamp) im Parallelverfahren mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 194 „Herten-

Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ zu ändern. 

 

 

Anlage 1: Aktueller Flächennutzungsplan der Stadt Herten mit Darstellung des Geltungs- 

bereiches der Änderung  
 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Herten, 14.10.2025 

 

gez. 

Matthias Müller  

 

Bürgermeister 
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B E K A N N T M A C H U N G S A N O R D N U N G  

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 die Aufstellung des Bebau-

ungsplans Nr. 194 "Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ gemäß § 2 Abs. 1 

des Baugesetzbuchs (BauGB) beschlossen. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 194 "Herten-Paschenberg, Ersatz-

neubau Rosa-Parks-Schule" ist im anliegenden Übersichtsplan (Anlage 1) kenntlich gemacht. 

Die betroffenen Flurstücke sind in Anlage 2 aufgeführt. 

Gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem 

Ortsrecht (BekanntmVO) bestätige ich hiermit, dass der Wortlaut des Aufstellungsbeschlus-

ses mit dem Beschluss des Rates der Stadt Herten vom 08.10.2025 übereinstimmt und dass 

nach § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 der BekanntmVO verfahren worden ist. 

Hiermit ordne ich die Bekanntmachung an und mache den Aufstellungsbeschluss für den 

Bebauungsplan Nr. 194 „Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ öffentlich 

bekannt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. 

§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung gegen Satzungen, sons-

tige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Mona-

ten nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde   nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt. 

 

Herten, 14.10.2025 

 

gez. 

Matthias Müller 

 

 

Bürgermeister 
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Anlage 1 

Bauleitplanung 

„Ersatzneuďau Rosa-Parks-SĐhule“ 

Bebauungsplan Nr. 194 

„Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-SĐhule“ 

 

Übersichtplan mit geplantem Geltungsbereich 
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Anlage 2 

Bauleitplanung 

„Ersatzneuďau Rosa-Parks-SĐhule“ 

Bebauungsplan Nr. 194 

„Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-SĐhule“ 

 

Auflistung der im geplanten Geltungsbereich liegenden Flurstücke 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Gemarkung Herten 

Flur 37 

Flurstücke 

34 152 249 317 426 

35 171 tlw. 250 tlw. 318 431 tlw. 

68 tlw. 195 tlw.  321  

   326 tlw.  

   329  

   330  

   337 tlw.  

   338  

   339  

   340  

   341  

   364  

   365  

   366  

   367  

   379  

   380 tlw.  

   381 tlw.  
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B E K A N N T M A C H U N G  

Bauleitplanung 

Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ 

Bebauungsplan Nr. 194 

"Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ 

 Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Der Rat der Stadt Herten hat in seiner Sitzung am 08.10.2025 den folgenden Beschluss gefasst: 

 

 

Es ist ein Bebauungsplan Nr. 194 "Herten-Paschenberg, Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ im 

Bereich südlich der Westerholter Straße zwischen Lupinenweg im Western, Zum Rodelberg 

im Osten und der angrenzenden Bestandsbebauung im Süden (Löwenzahnweg 55-78, 

Kamillenweg 5 und Schlehenkamp) im Parallelverfahren mit der 34. Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Stadt Herten „Ersatzneubau Rosa-Parks-Schule“ aufzustellen. 

 

 

 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Übersicht mit geplantem Geltungsbereich  

Auflistung der im geplanten Geltungsbereich liegenden Flurstücke 

Übersicht mit Darstellung der teilweise aufzuhebenden Bebauungspläne 

  
 

 

 

 

Herten, 14.10.2025 

 

gez. 

Matthias Müller 

 

Bürgermeister 
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Dezernat 2 Bürgerbüro 
Jürgen Krystek 

Tel.: 3374 
Fax: 3618 
J.Krystek@herten.de 

Datum: 09.10.2025 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung der Fundsachenversteigerung 
 
In der Zeit vom 17.11.2025 bis zum 30.11.2025  erfolgt im Portal Fundbüro-Deutschland 
(www.fundbürodeutschland.de) eine Versteigerung von Fundsachen, die im Fundbüro der 
Stadt Herten abgegeben wurden. 
 
Versteigert werden u.a. Fahrräder, Schmuck, Werkzeug, etc. 
Es handelt sich um Fundsachen, die vor dem 30.04.2025 im Fundbüro abgegeben wurden. 
 
Eigentumsansprüche können bis zum 10.11.2025 im Bürgerbüro der Stadt Herten, Rathaus, 
Kurt-Schumacher-Straße 2, 45699 Herten, zu den nachfolgend genannten Sprechzeiten an-
gemeldet werden. 
 

Montags: 8.00 bis 16.00 Uhr 
Dienstags: 8.00 bis 12.30 Uhr 
Mittwochs: 8.00 bis 12.30 Uhr 
Donnerstags: 8.00 bis 12.30 Uhr  

und 14.00 bis 17.30 Uhr 
Freitags: 8.00 bis 12.30 Uhr 

 
 
Bitte beachten Sie, dass für das Vorsprechen im Bürgerbüro eine vorherige Terminvereinba-
rung erforderlich ist. Einen Termin können Sie auf unserer Homepage unter 
www.herten.de/bürgerbüro oder telefonisch unter 02366 303-500 vereinbaren. 
  
 
 
Herten, 09.10.2025 
 
 
 
Bürgerbüro der Stadt Herten 
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Bekanntmachung 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener 
Beteiligungsgesellschaft mbH 

Die Gesellschafterversammlung der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH hat am 
07.10.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Hertener Beteiligungsgesellschaft 
mbH festgestellt und über die Verwendung des Jahresergebnisses wie folgt 
beschlossen: 

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Hertener 
Beteiligungsgesellschaft mbH werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates, 
festgestellt und die Verwendung des Ergebnisses beschlossen. 

Ausgewiesenes Jahresergebnis 6.548.253,81 € 
Einstellung in die Gewinnrücklagen der HBG 2.984.250,25 € 
Somit zur Ausschüttung an die Gesellschafterin (brutto) 3.564.003,56 € 
(netto) 3.00.000,00 € 

Die Auszahlung erfolgt zum 04.12.2025.“ 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 – 07.11.2025 im 
Verwaltungsgebäude Herner Straße 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Hertener Beteiligungsgesellschaft 
mbH zum 31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, 
Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, 44263 Dortmund, hat folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 

„An die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH 

Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen,
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
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Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 
abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

23



• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen." 

Dortmund, 7. August 2025 

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner 
GmbH & Co. KG  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

(Börner) (Black) 
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 

Herten, den 08. Oktober 2025 gez.
Matthias Müller
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener Stadtwerke GmbH 
 
Die Gesellschafterversammlung der Hertener Stadtwerke GmbH hat am 07.10.2025 
den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Hertener Stadtwerke GmbH festgestellt 
und über die Verwendung des Jahresergebnisses wie folgt beschlossen: 
 
„Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 werden 
gemäß § 13 (2) des Gesellschaftsvertrages festgestellt und die Verwendung des 
Ergebnisses gemäß § 13 (3) beschlossen. 
Ausgewiesenes Jahresergebnis 5.532.812,82 € 
 
Das Jahresergebnis von 5.532.812,82 € wird wie folgt verwendet:  
Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter Stadt Herten  46.050,00 € 
 
Abführung an die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH gemäß 
Ergebnisabführungsvertrag (brutto) 5.486.762,82 € 
 
Die Auszahlung erfolgt zum 04.12.2025.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 – 07.11.2025 im 
Verwaltungsgebäude Herner Straße 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Hertener Stadtwerke GmbH zum 
31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann 
und Partner GmbH & Co. KG, 44263 Dortmund, hat folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„An die Hertener Stadtwerke GmbH 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Hertener Stadtwerke GmbH - bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Hertener Stadtwerke GmbH für das Geschäftsjahr vom Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu­ treffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Dar­ über hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 
abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
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diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 
3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
 
Prüfungsurteile 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 
3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die 
Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Stromverteilung, Gasverteilung, Messstellenbetrieb 
Strom und Messstellenbetrieb Gas nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie§ 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG - 
bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie 
die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung 
der Tätigkeitsabschlüsse - geprüft. 
 
• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 

Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen 
eingehalten. 

• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entsprechen die beige­ fügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den 
deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und 
der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des 
IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. 
(07.2021)) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG" weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW 
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 
3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 
3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die 
gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse 
nach den deutschen Vorschriften des§ 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten. 

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im 
Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen 
Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu 
vermitteln braucht. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 

• ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3
Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen
eingehalten haben und

• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften
des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk 
aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet. 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 
Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der 
Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG und nach § 3 Abs. 4 Satz 2 
MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet 
wurde. 

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts" hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der 
Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der 
sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können." 

Dortmund, den 7. August 2025 

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

(Börner) 
Wirtschaftsprüferin 

(Black) 
Wirtschaftsprüfer 

Herten, den 08. Oktober 2025 gez.
Matthias Müller
Bürgermeister 

29



Bekanntmachung 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Hertener 
Energiehandelsgesellschaft mbH 

Die Gesellschafterversammlung der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH hat 
am 07.10.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Hertener 
Energiehandelsgesellschaft mbH festgestellt und über die Verwendung des 
Jahresergebnisses wie folgt beschlossen: 

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024 der Hertener 
Energiehandelsgesellschaft mbH werden festgestellt. 

Ausgewiesenes Jahresergebnis 1.980.233,09 € 
Auflösung aus den Gewinnrücklagen 163.340,02 € 
Das Jahresergebnis wird wie folgt verwendet: Abführung 
an die Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH gemäß 2.143.573,11 € 
Ergebnisabführungsvertrag 

Die Auszahlung erfolgt zum 04.12.2025.“ 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 – 07.11.2025 im 
Verwaltungsgebäude Herner Straße 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Hertener Energiehandelsgesellschaft 
mbH zum 31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, 
Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG, 44263 Dortmund, hat folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt: 

„An die Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH 

Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die
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Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
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Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 
abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des 
Unternehmens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
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Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen. 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 
3 EnWG 

Prüfungsurteil 
Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur 
Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 
2024 eingehalten hat. 

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur 
Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten in 
Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: 
Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 
6b Abs. 3 EnWG" weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen 
des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der 
Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu 
dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 
3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie 
als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die gesetzlichen 
Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten in 
allen wesentlichen Belangen eingehalten haben. 
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Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk 
aufzunehmen, der unser Prüfungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung 
getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der 
Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde." 

Dortmund, den 10 Juli 2025 

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner 
GmbH & Co. KG  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

(Börner) (Black) 
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 

Herten, den 08. Oktober 2025 gez.
Matthias Müller 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2024 der Copa Ca Backum Herten GmbH 

Die Gesellschafterversammlung der Copa Ca Backum Herten GmbH hat am 
07.10.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Copa Ca Backum Herten GmbH 
festgestellt. 

„Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 werden gemäß § 9.1 des 
Gesellschaftsvertrages festgestellt und die Verwendung des Jahresergebnisses 
gemäß § 9.2 entsprechend dem Ergebnisabführungsvertrag beschlossen. 

Der Jahresabschluss weist als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit einen 
Überschuss von 138.793,27 € aus, welcher aufgrund des 
Ergebnisabführungsvertrages an die Gesellschafterin, die Hertener Stadtwerke 
GmbH, abgeführt wird.“ 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 03.11.2025 – 07.11.2025 im 
Verwaltungsgebäude Herner Straße 21, 45699 Herten, zur Einsichtnahme aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Copa Ca Backum Herten GmbH zum 
31.12.2024 beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann 
und Partner GmbH & Co. KG, 44263 Dortmund hat folgenden Bestätigungsvermerk 
erteilt: 

„An die COPA CA BACKUM Herten GmbH 

Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss der COPA CA BACKUM Herten GmbH - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weiter­ gehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
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deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind 
der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 
notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 
frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
zum Jahresabschluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 

Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine 
aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da 
dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

• erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 
internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
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Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese
Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer 
Prüfung feststellen." 

Dortmund, den 10. April 2025 

Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

(Börner) (Black) 
Wirtschaftsprüferin Wirtschaftsprüfer 

Herten, den 08. Oktober 2025 gez.
Matthias Müller
Bürgermeister 
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Dieses Amtsblatt enthält an dieser Stelle zwei öffentliche Bekanntmachungen 
über öffentliche Zustellungen von Schriftstücken, welche digital nicht 
veröffentlicht werden dürfen. 
Die gedruckte Ausgabe kann während der Öffnungszeiten im Rathaus der Stadt 
Herten, Kurt-Schumacher-Str. 2, 45699 Herten, kostenlos abgeholt werden. 
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